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Beschlüsse: 
 
13.07.2009 Stadtvertretung 
001/StV/2009 konstituierende Sitzung der Stadtvertretung 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die vorliegenden und  gegebenenfalls noch eingehende Anträge Dritter auf  
Berücksichtigung bei Förderungen von Maßnahmen im Rahmen des 
Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes werden nach dem beigefügten Katalog der 
Abwägungskriterien beurteilt. 
 
2. Die bisher eingegangenen Anträge von freien Trägern und die diesbezüglichen Bescheide 
der Landeshauptstadt Schwerin sind der Vorlage beigefügt und werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
3. Die städtische Baumaßnahme zur Neuerrichtung einer Grundschule am Mueßer Berg als 
Maßnahme im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms wird in eine Sanierung 
derselben Schule geändert. 
 
4. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung des 15 % igen städtischen Anteils der  
Programmmaßnahmen wird um 142.100  €  reduziert mit einem nunmehrigen 
diesbezüglichen Kreditbedarf von 946.600 €  gegenüber bisher 1.088.700 €. 
 
5. Die städtischen Baumaßnahmen für Brandschutzmaßnahmen an Schulen werden zu 
Gunsten der Baumaßnahme GS Mueßer Berg und zur Kompensation der versagten 
Kreditgenehmigung ( sh. Ziffer 4) aus der Liste der städtischen 
Bildungsinfrastrukturmaßnahmen zum Zukunftsinvestitionsprogramm herausgenommen. 
 
6. Die Neugestaltung des Platzes der Freiheit wird nach der bereits erteilten Zusage zur 
Förderfähigkeit als städtebauliche Maßnahme im Rahmen des 
Zukunftsinvestitionsprogramms Städtebauförderung durchgeführt.  Der Eigenanteil für diese 
Maßnahme in Höhe von 74.700 €  wird aus einem dementsprechend verringerten 
Ausgabeansatz für Rückbaumaßnahmen „Infrastruktur Mueßer Holz“ gedeckt. 
 
 
7. Die Entscheidungen zu 3.,4.,5. und 6. werden unter Abänderung des Beschlusses der 

Beschlüsse 
  
zur Drucksachennummer  
 

00022/2009 

 

 

Weitere und geänderte städtische Maßnahmen zum Zukunftsinvestitionsprogramm, 
Abwägungen bei der Maßnahmeauswahl 
 



  
 

 

Stadtvertretung vom  23.März 2009 und mit Wirkung für den Vermögenshaushalt 2009 im 
Wege der Änderung des Haushaltsplanes gemäß den beigefügten Auszügen der 
Unterabschnitte 20000, 21000, 61500, 90100,91000 beschlossen. 
 
8. In der  Haushaltssatzung zum Haushalt 2009 wird Pkt. 7 des § 4 gestrichen und die 
Haushaltssatzung in der beigefügten geänderten Form  beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einer Gegenstimme und sechs Stimmenthaltungen beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


